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Vereinbarung zwischen IBAK und JT

Einigung im,,Stäbchen krieg"
Ein seit Jahren schwelender Patentstreit zwi-

schen den Herstellern von Kanalinspektions-

kameras IBAK und JT etektronik hat mit einer

im Dezember in Kiel unterzeichneten Vereinba'

rung sein Ende gefunden.

Se i t  der  Entw ick lung der  L indauer  Schere  und

der  dami t  verbundenen Paten tanmeldung (DE

ror oz o56) im . lahre 2oo1 hatten diverse Aus-

einandersetzungen zwischen den beiden nam-

haften Herstet lern IBAK und JT etektronik nicht

nur Anwätte und Gerichte beschäft igt.  Die

,,Kardinal-Frage" war, inwieweit das Kieler

Stäbchen. für welches die IBAK selbst ein Ge-

brauchsmuster besitzt,  die Patentrechte der JT

in Ansoruch nimmt bzw. verletzt.  Wetche Nach-

teite entstehen IBAK und den vieten Anwendern

der 0rion L, falts die Vertetzungsktage der JT

gegen IBAK erfolgreich ist ? Wetche Kosten für

Lizenzen, Mitbenutzung, Schadensersatz usw.

s ind  zu  berechnen?

Nicht nur der 56ra LWG NRW sondern auch ver-

schiedene EKVOs, die DIN 1986-3o u.a. fordern

die lückentose Inspektion alter Anschlusska-

näle und Anschtussleitungen. Die Kontro[[e

und, ,qua l i ta t i v  aussagefäh ige  Ers t inspek-

t ion" der verzweigten Grundstücksentwässe-

rungsanlagen benötigt eine leit-  bzw. lenk-

bare Dreh-Schwenkkopf-Kanalkamera, wet-

che fü r  d ie  Rohrd imens ion  DN 8o b is  DN z5o

geeignet ist.  SowohI die patentierte Lin-

Dr. Werner Hunger, Geschäftsführer IBAK und Dipl.-lng. Utrich .löckel, Geschäftsführer lT-elektronik sind froh,
sich nach der außergerichtlichen Einigung wieder uneingeschränkt dem Tagesgeschäft widmen zu können'

...und Kieterstäbchen sind seitlahren technischerStandard bei der Inspektion von verzweigten Grundstücks-
entwässerun gsan [agen.

dauer Schere, ats auch das gebrauchsmuster'

geschützte Kieter Stäbchen definieren z.Zt.

diese Inspektionstechnotogie, wetche grund-

sätzt ich gegen die Ftießrichtung erfotgt. Wo

und in welcher Höhe t iegen die Streitwerte,wie

lange dauern und mit welchen Ergebnissen

enden die jurist ische Auseinandersetzungen,

wären dieweiteren Schrit te und Fragen gewesen.

Schtießtich kam es am 3. November des ver'

gangenen Jahres  zu  e iner  Verhandtung be im

Bundespaten tger ich t  in  München.  In  den

anschließend geführten Gesprächen

verhandelten die konkurrierenden

Firmen die gegenseit ige Mitbe'

nu tzung und deren Kosten ,

i l . .  um oreses Tnema
'WC einvernenmi icn '

ohne weitere

Gerichtster-
mtne.  zu

lösen. Wesentl ich in der im Dezember ge-

schtossenen Vereinbarung ist nun, dass die

Firma IBAK eine komplette Mitbenutzung am

JT- Patent-Nr. DE 1o1 02 o56 besitzt.  Somit sind

a l le  über  den Außenumr iss  e iner  Kamera  h i -

nausstehenden Leit- und/oder Abdrückvor-

r ichtungen ausschl ießtich für JT und IBAK ge-

schützt.  Bei einem abschl ießenden Besuchvon

JT-Geschäftsführer Dipt.- lng. Utr ich Jöcket bei

der IBAK in Kiet zeigte sich dieser zusammen

mit dem IBAK-F|rmenchef Dr. Werner Hunger er-

freut, sich wieder uneingeschränkt dem Tages-

geschäft widmen zu können und durch diesen

Schrit t  auch im Hinbtick auf ihre Kundschaft für

Ktarheit gesorgt zu haben.

Am Rande der Gespräche und mit Bl ick nach

vorn  erkannten  be ide  Unternehmen zudem d ie

Mögt ichke i t  e iner  Zusammenarbe i t  au f  ande-

ren technischen Fetdern, so dass der , ,51äb-

chenkrieg" letztendl ich zu einer Win-Win-Situ-

at ion für beide Unternehmen führen könnte. I

Lindauer Schere..,


